
weiteres auf diese althergebrachte, in den Rechts
bräuchen verankerte Art des Beweises verzichten . . . 
Es gibt eine Technik des Verhörs, sowohl um die Er
klärungen von Zeugen zu erhalten, wie auch den Be
schuldigten zu vernehmen. Diese Technik gibt die 
Möglichkeit, den Bericht, die Verteidigung oder das Ge
ständnis richtig zu bewerten und aus ihnen vielleicht 
ein Körnchen Wahrheit herauszupicken. Der wichtigste 
Fortschritt besteht aber darin, daß man die Zeugenaus
sage durch den Tatsachenbeweis überprüfen oder sogar 
den Tatsachenbeweis an die Stelle der Zeugenaussage 
setzen kann“.

Die Beweismittel der neuzeitlichen Verbrechensauf
klärung sind also sachliche Beweise und Spuren. Ihr 
Wert besteht darin, daß sie unumstößliche Tatsachen 
als Beweise zu bieten vermögen, sie erbringen „ T a t 
s a c h e n  beweise“. Im Gegensatz dazu können Zeugen
aussagen bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer 
Beweiskraft nur als subjektiv bewertet werden, wobei 
noch mit der Möglichkeit bewußt „falscher“ Aussagen 
gerechnet werden muß.

Wenn z. B. bei einer Schlägerei ein Mensch erstochen 
wurde und ein Zeuge A. aussagt, daß er ein am Tatort 
gefundenes, mit Blut beflecktes Messer kurz vor der 
Tat in der Hand eines B. gesehen habe, letzterer also 
als Täter in Betracht kommen könnte, so kann s u b 
j e k t i v  diese Aussage sowohl als „Beweis“ einer Tat
sache (B. habe das Messer in seiner Hand gehabt), als 
auch nicht als ein solcher erachtet werden, je nach der 
Glaubwürdigkeit des Zeugen und der Einstellung des 
Vernehmenden. Auf keinen Fall kann aber diese Aus
sage wirklich den Beweis dafür erbringen, daß B. das 
Messer tatsächlich in seiner Hand gehabt hat. Der 
Zeuge kann gewiß die Wahrheit berichtet haben, er 
kann aber auch aus irgend einem Grunde (Eifersucht, 
Rache oder dgl.) falsch ausgesagt haben, um den Ver
dacht. auf B. zu lenken; ferner, er kann wohl durchaus 
bestrebt gewesen sein, die Wahrheit auszusagen, er 
kann aber bei seiner vermeintlichen Feststellung eine 
ihm nicht zum Bewußtsein gelangte falsche Wahrneh
mung gemacht und eben dadurch bedingt nun unbewußt 
eine falsche Atissage gemacht haben. Wenn aber auf 
dem Messer Fingerabdrücke fes+gestellt werden, die 
von blutigen Fingern des B. herrühren, wenn dann noch 
in der Wunde der Leiche ein winziges Metallstückchen 
gefunden wird, das sich bei vielhundertfacher Ver
größerung als die abgebrochene Spitze eines Messers 
oder Dolches erweist und wenn dann weiter bei der 
Untersuchung des am Tatort gefundenen Messers fest
gestellt wird, daß die äußerste Spitze des Messers ab
gebrochen ist und die Bruchfläche bei entsprechender 
Vergrößerung bis in die feinsten Einzelheiten dieselben 
Eigentümlichkeiten aufweist wie die Bruchfläche des 
erwähnten Metallstückchens und diese Übereinstim
mung durch stark vergrößerte fotografische Aufnahmen 
offensichtlich gemacht wird, dann liegen damit T a t 
s a c h e n  als wirkliche Beweise dessen vor, daß B. das 
Messer in seiner Hand gehabt hat und daß eben dieses 
Messer das Mordwerkzeug ist. Diese Beweise m ü s s e n  
von einem jeden als solche anerkannt werden, sie 
stellen eben bestimmte und dabei überprüfbare Tat
sachen vor, deren Existenz nicht abgestritten werden 
kann.

Ob die Aussage eines Zeugen über ein zurückliegendes 
Ereignis der Wahrheit entspricht oder nicht, kann nicht 
objektiv überprüft werden, es sei denn, daß gewisse 
festgestellte Tatsachen die Wahrheit der Aussage er
härten. Wohl aber kann das Ergebnis der Untersuchung 
sachlicher Beweise und Spuren überprüft werden, aus
genommen die Fälle, in denen das Objekt durch Auf
bewahrung sich verändert hat (z. B. bei Substanzen, 
die sich leicht zersetzen) oder seiner geringen Menge 
wegen bei der Untersuchung vollständig verbraucht 
werden mußte, wie z. B. bei einer sehr geringen Menge 
Blut.

Es können also bei der Tatbestandsermittlung, in Ab
hängigkeit von der Eigenart jedes Einzelfalles, durch 
sachliche Beweise und Spuren, falls solche zu ermitteln 
sind, sichere Beweise erlangt werden. Das ist aber nur 
dann der Fall, wenn sie durch eine w i s s e n s c h a f t 
l i c h e ,  von zuständigen Spezialisten ausgeführte

Untersuchung oder durch eine wissenschaftliche Exper
tise ausgewertet werden. Ist das nicht der Fall und 
findet nur eine empirische Begutachtung statt, die auf 
bloßer Besichtigung und persönlichen Erfahrungen des 
Betreffenden und sich aus diesen ergebenden Schluß
folgerungen beruht, dann haben sachliche Beweise und 
Spuren keinen höheren Beweiswert als Zeugenaus
sagen und Geständnisse.

Die Erkenntnis, daß nur wissenschaftlich ausge
wertete sachliche Beweise und Spuren sichere Beweise 
als Grundlage für die Wahrheitsfindung zu er
bringen vermögen, kann natürlich nur in den Fällen 
zur praktischen Auswirkung gelangen, in denen bei den 
Tatbestandsermittlungen sachliche Beweise und Spuren 
überhaupt erlangt werden konnten. Es gibt aber viele, 
vielleicht gar überwiegend viele Fälle, bei denen keine 
sachlichen Beweise oder Spuren ermittelt werden 
konnten. In solchen Fällen sind, wie schon betont, natür
lich Zeugenaussagen von allergrößter Bedeutung.

Wenn nun einerseits sachliche Beweise und Spuren 
dem Richter durch unumstößliche Tatsachen oder durch 
Tatsachenbeweise eine sichere Grundlage für die Wahr
heitsfindung zu bieten vermögen und ihm dadurch 
die Wahrheitsfindung erleichtern, er aber andererseits 
beim Fehlen solcher Tatsachen nur auf subjektive 
Erwägungen über die Glaubwürdigkeit oder Unglaub
würdigkeit von Zeugenaussagen und ihren Wert ange
wiesen ist, um zur persönlichen Überzeugung von der 
Schuld oder Unschuld des Beschuldigten zu gelangen, 
so ergibt sich die ernste Forderung an die Organe der 
Verbrechensaufklärung, denen die Ermittlungsarbeiten 
obliegen, bei diesen Arbeiten die größte Aufmerksam
keit der Ermittlung auswertbarer sachlicher Beweise 
und Spuren zuzuwenden.

Um aber sachliche Beweise und Spuren mit wirk
lichem Erfolg zur Wahrheitsfindung bei der Recht
sprechung verwenden zu können, muß denjenigen 
Amtspersonen, denen die Wahrheitsfindung obliegt, 
auch die Möglichkeit geboten sein, die sachlichen Be
weise und Spuren auf Grund einer wissenschaftlichen 
Untersuchung auszuwerten. Deshalb bestehen in den 
verschiedenen Staaten besondere staatliche Institu
tionen, Institute oder Laboratorien zur Ausführung 
solcher Untersuchungen, so z. B. in der Sowjetunion 
„Institute für wissenschaftliche Gerichtsexpertise“, 
in der Schweiz — in Lausanne — ein Universitäts- 
institut, ..Institut de police scientifloue“, in Schweden 
— in Stockholm — ein „Kriminaltechnisches Institut“ 
usw.

Die Mannigfaltigkeit der sachlichen Beweise ist außer
ordentlich groß. Es können verschiedenster Art ..Be
weisgegenstände“ (Körper, die eine bestimmte Form 
aufweisen) oder „Beweisstoffe“ (Substanzen, die keine 
bestimmte Form haben, wie Flüssigkeitsreste, Be
schmutzungen u. dgl.) aus allen drei Naturreichen vor
liegen, wobei die sachlichen Beweise mitunter sehr 
eigenartig sein können. So wurde z. B. einmal vom Ge
richt eine wissenschaftliche Expertise7) angefordert, 
um die Frage zu klären, ob zwei Apfelproben (vom Ge
schädigten und vom Beschuldigten) von ein und der
selben Apfelgattung herrühren. Beide Proben waren in 
versiegelter Papierverpackung eingesandt worden. Beim 
öffnen der Verpackungen erwies es sich, daß die Äpfel 
durch die Aufbewahrung in der Verpackung vollstän
dig verfault waren. Scheinbar war die gestellte Frage 
nicht mehr zu klären. Es wurde aber ein Spezialist 
ausfindig gemacht, ein Professor der Landwirtschaft
lichen Universitätsfakultät, der die Frage durch Unter
suchung der Samenkerne klären konnte.

Um nun den für jeden Einzelfall zuständigen Spe
zialisten (Chemiker, Botaniker, Biologen, Zoologen, 
Mineralogen, Technologen usw.) bestimmen zu können, 
sind naturwissenschaftliche Kenntnisse und kriminali
stisches Spezialwissen erforderlich, wie sie vom Juristen 
(Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt) nicht verlangt 
werden können, ganz abgesehen von der Schwierig
keit der Aufgabe, personell den betreffenden Spezia
listen ausfindig zu machen.

7) Aus meiner ehemaligen Praxis als Direktor des Lettländi- 
schen Instituts für wissenschaftliche Gerichtsexpertise in Riga.
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